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20. Jahrgang Ausgabe 2/2023 Rhede, 24.02.2023  

 
 

Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift 
vorgeschrieben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt 
erscheint bei Bedarf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener 
Volksblatt hingewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 

 Das Amtsblatt liegt am Eingang des Rathauses (Eingang Rathausplatz) zur kostenlosen 
Mitnahme aus. Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die 
Stadtverwaltung Rhede - Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-
Mail: info@rhede.de 

 Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de/Amtsblatt zur Verfügung. Dort besteht 
auch die Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der 
Abonnent auf neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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5. Änderungssatzung vom 23.02.2023 
zur 

Hundesteuersatzung der Stadt Rhede 
vom 18.12.1996 

 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712), jeweils in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Stadt Rhede in seiner Sitzung am 22.02.2023 folgende 
Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Hundesteuersatzung der Stadt Rhede vom 18.12.1996 in der Fassung 
der 4. Änderungssatzung vom 26.09.2014 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 1 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

 
„(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gebiet der 

Stadt Rhede. 
 
(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen Haushalt 

aufgenommen hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde 
gelten als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehalten. 
Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, so 
sind sie Gesamtschuldner. Ein zugelaufener Hund gilt als 
aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen bei der 
Stadt Rhede gemeldet und bei einer von dieser bestimmten Stelle 
abgegeben wird.“ 

 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz angefügt: 

 
„Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei 
der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, 
für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden 
mitgezählt.“ 



Ausgabe 2/2023 Amtsblatt der Stadt Rhede 24.02.2023 
 

 

 
 

- 3 - 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

Unter der Gliederungsziffer 5 wird die Hunderasse „Alano“ neu 
eingefügt. Die bisherigen Gliederungsziffern 5 bis 13 werden die 
Gliederungsziffern 6-14. 

 
 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 neu eingefügt: 

  
„(3) Eine Steuerbefreiung wird auf Antrag für Hunde gewährt, die 

Hundehaltende aus einer Einrichtung nicht nur vorübergehend 
übernehmen, die eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 
Tierschutzgesetz besitzt und deren Gemeinnützigkeit durch das 
zuständige Finanzamt bestätigt ist. Die Steuerbefreiung wird 
befristet für ein Jahr erteilt und beginnt mit dem 1. des Monats, in 
dem der Hund aus der Einrichtung übernommen worden ist.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.  

 
 

4. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 werden gestrichen. 

 
b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4. 
 
 

5. § 9 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 9  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b) des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), in der zurzeit gültigen Fassung, 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 
1. als Hundehalter entgegen § 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen 

für eine Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
2. als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht 

rechtzeitig anmeldet oder unter fehlender oder falscher Angabe der 
Hunderasse anmeldet, 
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3. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren 
Stellvertreter sowie als Hundehalter entgegen § 8 Abs. 3 nicht 
wahrheitsgemäß Auskunft erteilt, 

4. als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand oder deren 
Stellvertreter entgegen § 8 Abs. 4 die von der Stadt Rhede 
übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder nicht 
fristgemäß ausfüllt.“ 

 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Rhede, 23.02.2023  
 
 Jürgen Bernsmann 
 Bürgermeister 
 


